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o . Hochschule
Bonn-Rhein-Sieg Fachbereich

University of Applied Sciences Wirtschaftswissenschaften

Die Bachelorprifungsordnung 2021 (BPO Wipsy B.Sc. — Wintersemester 2021/2022) fir den
Studiengang Wirtschaftspsychologie (B.Sc.) vom 25.06.2020 am Campus Rheinbach wird
wie folgt geandert:

§ 8 Abs.6

.(6) Auf Antrag kénnen sonstige Kenntnisse und Qualifikationen auf der Grundlage vorge-
legter Unterlagen anerkannt werden, wenn diese Kenntnisse und Qualifikationen den Pri-
fungsleistungen, die sie ersetzen sollen, nach Inhalt und Niveau gleichwertig sind.”

wird um einen Satz 2 mit folgendem Wortlaut erganzt:
.Die Anrechnung dieser auBBerhochschulisch erworbenen Leistungen ist auf maximal die

Halfte der fur diesen Studiengang vorgesehenen Leistungspunkte begrenzt (§ 63a Abs. 7
HG NRW).”

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fachbereichsrates des Fachbereichs Wirtschafts-
wissenschaften am 19.05.2022.

Rheinbach, 19.05.2022

Der Dekan
des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg
Prof. Dr. Peter Muck
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Hochschule

Bonn-Rhein-Sieg PrUfU n gSOrd n U ﬂ g

Bachelorpriifungsordnung 2021
(BPO Wipsy B.Sc. — Wintersemester 2021/2022)

in der Fassung der 1. Anderungsordnung vom 19.05.2022
fir den Studiengang Wirtschaftspsychologie (B.Sc.)
am Campus Rheinbach

der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg

vom 19.05.2022

Aufgrund des § 2 Abs. 4 und des § 64 des Gesetzes Uber die Hochschulen des Landes Nordrhein-
Westfalen (Hochschulgesetz — HG NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. September
2014 (GV. NRW. Seite 547), zuletzt geandert durch Artikel 1 des Gesetzes zur Anderung des Hoch-
schulgesetzes vom 12. Juli 2019 (GV. NRW. Seite 377), hat der Fachbereich Wirtschaftswissenschaften
am Campus Rheinbach der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg die folgende Bachelorpriifungsordnung 2021
fir den Studiengang Wirtschaftspsychologie (BPO Wipsy B.Sc. 2021) erlassen:



Prifungsordnung fur den Studiengang Wirtschaftspsychologie am Campus Rheinbach

an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg (BPO Wipsy B.Sc. 2021)
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Prifungsordnung fur den Studiengang Wirtschaftspsychologie am Campus Rheinbach
an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg (BPO Wipsy B.Sc. 2021)

l. Allgemeines

§ 1 Geltungsbereich der Priifungsordnung

Diese Bachelorprifungsordnung (BPO) regelt die Prifungen fur den Abschluss des Studiums im Studi-
engang Wirtschaftspsychologie (B.Sc.) des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften am Campus Rhein-
bach der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg.

§ 2 Ziel des Studiums, Zweck der Priifung, akademischer Grad

(1) Das Studium soll unter Beachtung der allgemeinen Studienziele (§ 58 HG NRW) den Studierenden
auf der Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse insbesondere die anwendungsbezogenen Inhalte
ihres Studienfachs und deren Umsetzung vermitteln. Gleichzeitig soll das Studium die internationale
Mobilitat der Studierenden férdern. Die Studierenden sollen befahigt werden, Vorgange und Probleme
wirtschaftlichen Handelns und Entscheidens unter Beriicksichtigung psychologischer Erkenntnisse zu
analysieren, praxisgerechte Problemlésungen zu erarbeiten und dabei auch internationale sowie au-
Berfachliche Bezlige zu beachten. Dariber hinaus soll das Studium die schdpferischen und gestalteri-
schen Fahigkeiten der Studierenden entwickeln und sie auf die Bachelorprifung vorbereiten.

(2) Der Bachelorabschluss bildet einen ersten berufsqualifizierenden akademischen Abschluss. Durch
die Bachelorprifung wird festgestellt, ob der/die Kandidat/in die Ziele des Studiums erreicht hat.

(3) Bei bestandener Bachelorpriifung verleiht die Hochschule den akademischen Grad ,Bachelor
of Science”. Der Grad befdhigt grundsatzlich zur Aufnahme eines Master-Studiums.

§ 3 Studienvoraussetzungen

(1) Fur die Aufnahme des Studiums wird die allgemeine Hochschulreife oder fachgebundene Hoch-
schulreife oder eine als gleichwertig anerkannte Qualifikation vorausgesetzt.

(2) Studienbewerber/innen, die nicht lber eine deutsche Hochschulzugangsberechtigung oder einen
deutschsprachigen Studienabschluss verfligen, missen die Kenntnisse der deutschen Sprache durch
eine bestandene DSH-Prifung (DSH 2) oder durch eine bestandene TestDaF-Prifung (mindestens Ni-
veaustufe 4 in allen vier Kategorien) oder Aquivalente geméaB § 2 Abschnitt 2 der aktuellen Ordnung
fur die Deutsche Sprachprifung fur Studienbewerber/innen mit auslandischen Bildungsnachweisen an
der H-BRS nachweisen.

(3) Hat ein/e Studienbewerber/in in dem gewahlten Studiengang an einer Hochschule im Geltungsbe-
reich des Grundgesetzes eine nach der Priifungsordnung erforderliche Prifung endgdltig nicht bestan-
den oder den Prifungsanspruch aus einem anderen Grunde verloren, ist eine Einschreibung fiir diesen
Studiengang ausgeschlossen. Dies gilt entsprechend fur Studiengange, die eine erhebliche inhaltliche
N&he zu dem bisherigen Studiengang aufweisen. Uber die erhebliche inhaltliche N&he entscheidet der
Prifungsausschuss (8§ 6).

Seite 4



Prifungsordnung fur den Studiengang Wirtschaftspsychologie am Campus Rheinbach
an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg (BPO Wipsy B.Sc. 2021)

§ 4 Regelstudienzeit, Studienumfang, Lehrsprache

(1) Das Studium umfasst einschlieBlich des Praxissemesters/Studiensemesters im Ausland und der Ba-
chelorarbeit eine Regelstudienzeit von sieben Semestern. Das Studienangebot ist in Module gegliedert.
Diese sind mit Leistungspunkten (Credit Points) gemal3 dem European Credit Transfer System (ECTS)
bewertet, welche den Arbeitsaufwand der Studierenden messen. Die Erbringung aller Leistungen im
Studium eines Regelstudiensemesters ist jeweils mit 30 Leistungspunkten bewertet, das Bachelorstu-
dium umfasst insgesamt 210 Leistungspunkte.

(2) Ein Leistungspunkt entspricht einer Arbeitszeit von 30 Zeitstunden, so dass sich eine Gesamtar-
beitszeit von 6.300 Zeitstunden ergibt. Diese Zeitstunden beinhalten die Prasenzzeit an der Hochschule
sowie die Zeit fur die Vor- und Nachbereitung inklusive der Prifungsvorbereitung und der Prifungszeit.

(3) Lehrsprachen sind Deutsch und Englisch. Bei Bekanntgabe der Lehrveranstaltung wird die Lehrspra-
che angegeben.

(4) Studierende, die nicht bis zum Ende des vierten Fachsemesters einen Antrag auf Zulassung zu allen
nach dieser Prifungsordnung erforderlichen benoteten Prifungen nach § 15 Abs. 3 des ersten Fach-
semesters (vgl. § 11 Abs. 1) gestellt haben, verlieren den Prifungsanspruch, es sei denn der/die Stu-
dierende weist nach, dass er/sie das Versaumnis (§ 9 Abs. 2) nicht zu vertreten hat. Hierbei sind insbe-
sondere die Grinde des § 64 Abs. 3a HG NRW heranzuziehen. Erfolgt eine Abmeldung nach Zulassung
(§ 17 Abs. 5), gilt die Anmeldung als nicht erfolgt.

§ 5 Umfang und Gliederung der Priifung, Prifungsfrist

(1) Die Bachelorprifung besteht aus studienbegleitenden Prifungen. Ein vorzeitiger Studienabschluss
ist mdglich, wenn die erforderlichen Leistungen nachgewiesen werden.

(2) Die Leistungspunkte eines Moduls werden durch Bestehen der zugehorigen Prifungen erlangt.
Diese sollen jeweils zu dem Zeitpunkt stattfinden, an dem das zugehdérige Modul oder die zugehdrige
Lehreinheit im Studium laut Studienplan abgeschlossen wird. Der Studienplan (Teil der Prifungsord-
nung) soll gewahrleisten, dass die Studierenden alle studienbegleitenden Prifungen bis zum Ende des
siebten Studiensemesters ablegen kénnen.

(3) Die Studiengangsleitung fasst die von den Modulverantwortlichen erstellten Modulbeschreibun-
gen zu einem studiengangbezogenen Modulhandbuch zusammen, das insbesondere Aufschluss ge-
ben kann Uber

e Titel und Kennnummer des Moduls,

e Titel der einzelnen Lehrveranstaltungen,

e Semester, Turnus, Dauer des Moduls,

e die Zuordnungen der einzelnen Lehrveranstaltungen zum Studienplan,

e Workload (Kontaktzeit, Selbststudium) und Leistungspunkte,

e Teilnahmevoraussetzungen sowie notwendige und wiinschenswerte Vorkenntnisse,

e die Ziele und den Aufbau der einzelnen Lehrveranstaltungen,

e mogliche Lehrveranstaltungsformen, magliche Lehrsprachen,

e mdgliche Prifungsformen, mogliche Prifungssprachen,

e Voraussetzungen fir die Vergabe von Leistungspunkten, Stellenwert der Note fir die Endnote,
Modulverantwortliche.
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Prifungsordnung fur den Studiengang Wirtschaftspsychologie am Campus Rheinbach
an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg (BPO Wipsy B.Sc. 2021)

§ 6 Priifungsausschuss

(1) Der Prafungsausschuss des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften fir den Campus Rheinbach
Ubernimmt fir den Studiengang Wirtschaftspsychologie (B.Sc.) die durch diese Prifungsordnung zu-
gewiesenen Aufgaben. Der Priifungsausschuss ist unabhédngiges Prifungsorgan der Hochschule Bonn-
Rhein-Sieg.

(2) Der Prafungsausschuss besteht aus sechs Personen, die vom Fachbereichsrat gewahlt werden:

1. drei Mitgliedern aus dem Kreis der Hochschullehrer/innen des Fachbereichs,

2. einem Mitglied aus dem Kreis der akademischen Mitarbeiter/innen des Fachbereichs,

3. einem Mitglied aus dem Kreis der Mitarbeiter/innen aus Technik und Verwaltung des Fachbereichs
und

4. einem Mitglied aus dem Kreis der Studierenden des Fachbereichs.

Der Prifungsausschuss wahlt aus den Mitgliedern aus dem Kreis der Hochschullehrer/innen eine/n
Vorsitzende/n und eine/n stellvertretende/n Vorsitzende/n. Mit Ausnahme des/der Vorsitzenden und
des/der stellvertretenden Vorsitzenden sollen fir alle Mitglieder des Priifungsausschusses auch Vertre-
ter/innen gewahlt werden. Die Amtszeit der gewahlten Mitglieder des Prifungsausschusses betragt
zwei Jahre mit Ausnahme der Amtszeit des studentischen Mitglieds, die ein Jahr betragt. Wiederwahl
ist zulassig.

(3) Der Prufungsausschuss achtet auf die Einhaltung der Prifungsordnung, sorgt fiir die ordnungsge-
maBe Durchfihrung der Prifungen und entscheidet Uber Art und Form der Prafungen
(§ 17 Abs. 1-3; § 18 Abs. 2). Er ist insbesondere zustandig fur die Entscheidungen Uber Widerspriiche
gegen in Prifungsverfahren getroffene Entscheidungen. Der Priifungsausschuss berichtet dem Fach-
bereichsrat auf Verlangen Uber die Entwicklung der Priifungen und Studienzeiten. Bei Abweichungen
der tatsachlichen durchschnittlichen Studienzeit von der Regelstudienzeit schlagt er dem Fachbereichs-
rat prifungsbezogene MaBnahmen zu Verklrzungen der Studienzeiten vor. Er gibt Anregungen zur
Reform der Prifungsordnung. Der Prifungsausschuss kann die folgenden Entscheidungen auf den/die
Vorsitzende/n oder den/die stellvertretende/n Vorsitzende/n generell oder einzelfallbezogen Ubertra-
gen:

- Die Feststellung, dass ein Studiengang zu dem gewahlten Studiengang eine erhebliche inhaltliche
Nahe aufweist (§ 3 Abs. 3).

- Die Bestellung und Abbestellung der Prifer/innen (§ 7 Abs. 1; § 12 Abs. 6; § 19 Abs. 2 und 3; §
22 Abs. 2).

- Die Anerkennung von Studien- und Prifungsleistungen einschlieBlich der Anerkennung von Fehl-
versuchen (§ 8 Abs. 2, 3,4, 6, 7und 9; § 13 Abs. 2).

- Die Bewilligung des Ricktrittes von einer Prifung (z.B. durch Anerkennung einer arztlichen Be-
scheinigung Uber das Bestehen einer Prifungsunfahigkeit) oder Berlcksichtigung eines Versaum-
nisses sowie die Verpflichtung zur Vorlage eines vertrauensarztlichen Attests (§ 9 Abs. 2).

- Die Bewilligung abweichender Priifungsmodalitdten im Falle schutzwirdiger Belange (§ 9).

- Die Verlangerung des Praxissemesters bzw. die nachtragliche Teilung des Praxissemesters sowie
der nachtrdagliche Wechsel der Ausbildungsstelle (§ 12 Abs. 8).

- Die Festlegung der Einzelheiten zur Prifung, insbesondere die Prifungsform, Sprache und die
zugelassenen Hilfsmittel (§ 14 Abs. 4).

- Die Zulassung sowie die nachtragliche Zulassung zu Prifungen (§ 17 Abs. 4 und 5).

- Die Zulassung zur Bachelorarbeit sowie die Verlangerung ihrer Bearbeitungszeit (§ 20 Abs. 4; §
21 Abs. 2).

Dies gilt nicht fur die Entscheidung Uber Widerspriiche.
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Prifungsordnung fur den Studiengang Wirtschaftspsychologie am Campus Rheinbach
an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg (BPO Wipsy B.Sc. 2021)

(4) Der Prufungsausschuss ist beschlussfahig, wenn neben dem/der Vorsitzenden oder dem/der stell-
vertretenden Vorsitzenden ein weiteres Mitglied aus dem Kreis der stimmberechtigten Hochschulleh-
rer/innen sowie mindestens ein weiteres stimmberechtigtes Mitglied anwesend sind. Er beschlieBt mit
einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des/der Vorsitzenden oder in sei-
ner/ihrer Abwesenheit des/der stellvertretenden Vorsitzenden.

Widerspricht kein Mitglied des Prifungsausschusses, kdnnen Beschlisse des Prifungsausschusses aus-
nahmsweise bei Vorliegen eines sachlichen Grundes, insbesondere im Eilfall, im schriftlichen/elektro-
nischen Umlaufverfahren auch auBerhalb reguldrer Sitzungen gefasst werden. Fiir die Stimmabgabe
ist eine angemessene Frist mit vorheriger Gelegenheit zur Stellungnahme zu setzen.

Dies gilt nicht in Fallen der Entscheidung Gber Widerspriche gegen Bescheide, die das Nichtbestehen
einer Prifung oder den Verlust des Priifungsanspruchs zum Inhalt haben.

An der Beratung und Beschlussfassung Gber Angelegenheiten, die die Festlegung von Prifungsaufga-
ben oder seine eigene Prifung betreffen, nimmt das studentische Mitglied nicht teil.

(5) Die Mitglieder des Prufungsausschusses und ein/e Beauftragte/r des Prasidiums haben das Recht,
bei der Abnahme von Priifungen zugegen zu sein. Ausgenommen sind Studierende, die sich am selben
Prafungstermin der gleichen Priifung unterziehen.

(6) Die Mitglieder des Prifungsausschusses, die Prifenden und die Beisitzenden unterliegen der Amts-
verschwiegenheit. Sofern sie nicht im 6ffentlichen Dienst stehen, sind sie durch ihre/n Vorsitzende/n
zur Verschwiegenheit zu verpflichten.

An den Beratungen und Abstimmungen des Prifungsausschusses kénnen auf Einladung des/der Vor-
sitzenden Gaste teilnehmen, die gleichermaBen zur Verschwiegenheit verpflichtet sind. Gaste sind re-
deberechtigt, sie sind nicht antrags- oder stimmberechtigt.

(7) Belastende Entscheidungen des Prifungsausschusses oder seines/r Vorsitzenden sind den betroffe-
nen Studierenden unverziglich mitzuteilen. Den betroffenen Studierenden ist vor der Entscheidung
Gelegenheit zum rechtlichen Gehér zu geben.

§ 7 Priiferinnen und Priifer, Beisitzerinnen und Beisitzer

(1) Der Prufungsausschuss bestellt fur Prifungen und die Bachelorarbeit die Prifer/innen und die Bei-
sitzer/innen. Zu Prifenden dirfen nur die an der Hochschule Lehrenden und ferner in der beruflichen
Praxis und Ausbildung erfahrene Personen, soweit dies zur Erreichung des Prifungszwecks erforderlich
oder sachgerecht ist, bestellt werden. Prifungsleistungen dirfen nur von Personen bewertet werden,
die selbst mindestens die durch die Prifung festzustellende oder eine vergleichbare Qualifikation be-
sitzen.

(2) Sind mehrere Prifende zu bestellen, soll mindestens ein/e Prifer/in in dem entsprechenden Pri-
fungsfach gelehrt haben. Zum Beisitzenden darf nur bestellt werden, wer selbst mindestens die durch
die Prifung festzustellende oder eine vergleichbare Qualifikation besitzt (sachkundige/r Beisitzer/in).
(3) Prufende sind in ihrer Prifungstatigkeit unabhangig von Weisungen.

(4) Far die Bachelorarbeit kann der/die Kandidat/in Prifer/innen vorschlagen. Der Prifungsausschuss

achtet darauf, dass die Prifungsverpflichtung mdéglichst gleichmaBig auf die Prifenden verteilt wird.
Auf die Vorschlage der Studierenden ist nach Méglichkeit Rucksicht zu nehmen.
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Prifungsordnung fur den Studiengang Wirtschaftspsychologie am Campus Rheinbach
an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg (BPO Wipsy B.Sc. 2021)

§ 8 Anerkennung von Priifungsleistungen

(1) Prufungsleistungen, die in Studiengangen an anderen staatlichen oder staatlich anerkannten Hoch-
schulen, an staatlichen oder staatlich anerkannten Berufsakademien oder in Studiengédngen an aus-
landischen staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschulen oder in einem anderen Studiengang
der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg erbracht worden sind, werden auf Antrag anerkannt, sofern hinsicht-
lich der erworbenen Kompetenzen kein wesentlicher Unterschied zu den Leistungen besteht, die er-
setzt werden. Die Anerkennung im Sinne des Satzes 1 dient der Fortsetzung des Studiums, dem Able-
gen von Prifungen oder der Aufnahme eines weiteren Studiums.

(2) Der Prufungsausschuss fahrt das Anerkennungsverfahren durch. Er entscheidet Uber die Anerken-
nung im Zweifel nach Hinzuziehung der Prifer/innen.

(3) Es obliegt dem/der Studierenden, die erforderlichen Informationen Gber die anzuerkennende Leis-
tung bereitzustellen. Entsprechende Antrédge an den Prifungsausschuss bedirfen grundsatzlich der
Schriftform. Unterlagen von auslandischen Hochschulen, an denen Deutsch nicht die Amtssprache ist,
mussen zusatzlich in Form einer beglaubigten Ubersetzung in deutscher Sprache vorgelegt werden.
Die Beweislast dafir, dass ein Antrag im Sinne des Abs. 1 die Voraussetzungen fir die Anerkennung
nicht erflllt, liegt beim Prifungsausschuss.

(4) Auf der Grundlage der Anerkennung nach Abs. 1 kann und auf Antrag des/der Studierenden muss
die Hochschule in ein Fachsemester einstufen, dessen Zahl sich aus dem Umfang der durch die Aner-
kennung erworbenen ECTS-Leistungspunkte im Verhdltnis zu dem Gesamtumfang der im jeweiligen
Studiengang insgesamt erwerbbaren ECTS-Leistungspunkte ergibt. Ist die Nachkommastelle kleiner als
fanf, wird auf ganze Semester abgerundet, ansonsten wird aufgerundet.

Der Antrag auf Anerkennung von vor der Einschreibung erbrachten Studienleistungen muss bei Ein-
schreibung zum Sommersemester bis zum 30.04. bzw. bei Einschreibung zum Wintersemester bis zum
31.10. beim Prifungsausschuss vollstandig gestellt werden (Ausschlussfrist). Entscheidungen Gber An-
trdge im Sinne des Abs. 1 werden innerhalb einer Frist von sechs Wochen ab Vorlage der vollstandigen
Dokumente nach Abs. 3 getroffen.

(5) Wird die auf Grund eines Antrags im Sinne des Abs. 1 begehrte Anerkennung versagt, kann der/die
Studierende eine Uberpriifung der Entscheidung durch das Prasidium beantragen; das Présidium gibt
dem Prufungsausschuss eine Empfehlung fur die weitere Behandlung des Antrags.

(6) Auf Antrag kénnen sonstige Kenntnisse und Qualifikationen auf der Grundlage vorgelegter Unter-
lagen anerkannt werden, wenn diese Kenntnisse und Qualifikationen den Prifungsleistungen, die sie
ersetzen sollen, nach Inhalt und Niveau gleichwertig sind. Die Anrechnung dieser auBerhochschulisch
erworbenen Leistungen ist auf maximal die Halfte der fur diesen Studiengang vorgesehenen Leistungs-
punkte begrenzt (§ 63a Abs. 7 HG NRW).

(7) Im Rahmen von Kooperationsabkommen zwischen dem Fachbereich Wirtschaftswissenschaften des
Campus Rheinbach der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg und vergleichbaren Fachbereichen der eigenen
oder anderer Hochschulen, Forschungseinrichtungen, an der Hochschule angegliederten Institutionen
oder anderen Instituten mit vergleichbaren hochschulahnlichen Seminarinhalten besteht fir die Stu-
dierenden die Moglichkeit, die in den jeweiligen Kooperationsvertragen genannten Prifungen an der
kooperierenden Hochschule oder Institution zu absolvieren und diese im Anschluss nach MalBgabe der
vorstehenden Absdtze anerkennen zu lassen.

(8) Im Falle einer Wiedereinschreibung in demselben Studiengang an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg
bleiben alle bisher in diesem Studiengang erworbenen Prifungsleistungen, einschlieBlich der Fehlver-
suche, erhalten. Entsprechendes gilt im Falle eines Prifungsordnungswechsels.
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(9) Das Prufungsverfahren beginnt mit der ersten Anmeldung zu einer Priifung. Es endet mit der Be-
standskraft der letzten Prifungsentscheidung. Sollen nach dem Beginn des Prifungsverfahrens an der
Hochschule Bonn-Rhein-Sieg oder an anderen Hochschulen oder Einrichtungen Leistungen erbracht
und als Prafungsleistung angerechnet werden, sind diese externen Prifungsversuche beim Prifungs-
ausschuss mindestens sechs Wochen vor dem externen Prifungstermin anzumelden. Abs. 3 gilt ent-
sprechend. Soweit der Prifungsausschuss die grundsatzliche Anerkennbarkeit des externen Versuchs
gem. Abs. 1 feststellt, gilt ein unternommener externer Versuch als an der Hochschule Bonn-Rhein-
Sieg unternommener Prifungsversuch. Der/die Studierende ist verpflichtet, im Anschluss an den ex-
ternen Prufungsversuch dem Prifungsausschuss das Ergebnis mitzuteilen und entsprechend nachzu-
weisen. Bis zur Mitteilung bzw. Einreichen des Nachweises ist eine Zulassung fir die betreffende Pri-
fung an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg ausgeschlossen.

§ 9 Versaumnis, Rucktritt, schutzwiirdige Belange

(1) Eine Prufungsleistung gilt als , nicht ausreichend” bewertet, wenn der/die Kandidat/in zu einem
Prafungstermin, zu dem er/sie angemeldet ist, ohne triftige Griinde nicht erscheint oder wenn er/sie
nach Beginn der Prifung ohne triftige Grinde von der Prifung zurlcktritt oder die Prifungsleistung
nicht bis zum Ablauf der Prifung erbringt. Satz 1 gilt entsprechend, wenn der/die Kandidat/in die
Bachelorarbeit nicht fristgemal3 abliefert.

(2) Die fir den Rucktritt oder das Versaumnis geltend gemachten Griinde sind dem Prifungsausschuss
unverzUglich schriftlich anzuzeigen und glaubhaft zu machen. Der Prifungsausschuss kann hierzu die
Vorlage geeigneter Unterlagen verlangen. Bei krankheitsbedingter Priifungsunfahigkeit des/der Stu-
dierenden erfolgt der Nachweis der krankheitsbedingten Priifungsunfahigkeit in der Regel durch eine
arztliche Bescheinigung Uber das Bestehen der Prifungsunfahigkeit, es sei denn, es bestehen zu-
reichende tatsachliche Anhaltspunkte, die eine Prifungsfahigkeit als wahrscheinlich annehmen oder
einen anderen Nachweis als sachgerecht erscheinen lassen. Bestehen derartige Anhaltspunkte, so kann
der Prifungsausschuss auf Kosten der Hochschule eine drztliche Bescheinigung eines/r Vertrauensarz-
tes/Vertrauensarztin der Hochschule verlangen. Der/die Studierende kann dabei zwischen mehreren
Vertrauensarzt/inn/en wahlen. Erkennt der Prifungsausschuss die Griinde an, so wird dem/der Kandi-
dat/in mitgeteilt, dass er/sie die Zulassung zur entsprechenden Prifung (ohne Anrechnung als Fehlver-
such) erneut beantragen kann.

(3) Es ist daflr zu sorgen, dass durch die Gestaltung der Prifungsbedingungen eine Benachteiligung
fdr Studierende, die auf Grund einer Behinderung oder chronischen Erkrankung oder auf Grund der
mutterschutzrechtlichen Bestimmungen an der Ableistung einer Prifung oder dem Erwerb einer Teil-
nahmevoraussetzung nach § 64 Abs. 2 Nr. 2 HG NRW in der in der Prifungsordnung vorgesehenen
Weise gehindert sind, nach Mdéglichkeit ausgeglichen wird. Macht der/die Kandidat/in durch eine drzt-
liche Bescheinigung oder auf andere Weise gegentber dem Prifungsausschuss glaubhaft, dass er/sie
aus den zuvor genannten Grinden nicht in der Lage ist, seine/ihre vorhandenen intellektuellen Fahig-
keiten im Rahmen der Leistungserbringung umzusetzen und daher eine Prifung ganz oder teilweise
in der vorgesehenen Form oder Dauer abzulegen, kann der Prifungsausschuss auf Antrag dieses/r
Kandidat/en/in einzelfallbezogen insbesondere gestatten, gleichwertige Studien- und Prifungsleistun-
gen in einer anderen Form und/oder Dauer und/oder unter Benutzung von Hilfsmitteln und/oder Hilfs-
personen zu erbringen. Im Zweifel kann der Prifungsausschuss hierzu weitere Nachweise fordern.

(4) Antrage auf Nachteilsausgleich sollen mindestens 3 Wochen vor dem Beginn des jeweiligen Pri-
fungsanmeldezeitraums gestellt werden. Der Antrag ist unter Beifligung von Nachweisen gem. Abs. 3
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beim Prifungsausschuss einzureichen. Es wird empfohlen, vor der Antragstellung ein Beratungsge-
sprach mit dem/der Schwerbehindertenvertreter/in der Hochschule bzw. im Fall des Abs. 5 mit Mitar-
beiter/inne/n der Gleichstellungsstelle der Hochschule in Anspruch zu nehmen.

(5) Im Ubrigen sind insbesondere auch die Vorschriften Gber die Pflege von Personen sowie die Vor-
schriften Uber die Elternzeit angemessen zu bericksichtigen.

§ 10 Tauschung, Ordnungsverstof3, Mangelriige

(1) Wer versucht, das Ergebnis seiner Prifungsleistung durch Tauschung oder Benutzung nicht zuge-
lassener Hilfsmittel zu beeinflussen, hat die Prifung nicht bestanden. Studierende, die den ordnungs-
gemaBen Ablauf der Prifung stéren, kénnen von dem/der jeweiligen Prifenden oder Aufsichtfiihren-
den von der Fortsetzung der Priifung ausgeschlossen werden; in diesem Fall gilt die gesamte Prifung
als nicht bestanden. Die Grinde flr den Ausschluss sind aktenkundig zu machen. Wer von der weite-
ren Erbringung einer Prifung ausgeschlossen wird, kann verlangen, dass diese Entscheidung vom PrU-
fungsausschuss Uberprift wird. Dies gilt entsprechend bei Feststellungen von Prifenden oder Aufsicht-
fihrenden gemal Satz 1.

Als Versuch gilt auch bereits der Besitz nicht zugelassener Hilfsmittel im Prifungsraum wahrend und
nach Ausgabe der Prifungsaufgaben. Nicht zugelassene Hilfsmittel sind insbesondere auch Mobilte-
lefone oder andere elektronische Kommunikationsmittel. Dem Besitz im Prifungsraum ist die Depo-
nierung im raumlichen Umfeld des Prifungsraumes, z.B. in den Toilettenrdumen, Fluren oder Trep-
penhdusern, gleichgestellt. Es gelten die allgemeinen Grundsatze des Anscheinsbeweises.

Wer die Tatbestdnde nach Satz 1 und 2 vorsatzlich erfillt, handelt ordnungswidrig. Die Ordnungswid-
rigkeit kann nach § 63 Abs. 5 HG NRW geahndet werden. Im Falle eines mehrfachen oder sonstigen
schwerwiegenden Tauschungsversuches kann der/die Kandidat/in zudem exmatrikuliert werden.

(2) Etwaige Mangel im Prifungsverfahren sind von den Studierenden unverzUglich gegeniber dem/der
betreffenden Priufer/in und dem/der Priifungsausschussvorsitzenden geltend zu machen. Ist eine so-
fortige Geltendmachung im Einzelfall ausnahmsweise nicht zumutbar, so missen Mangel

e flr den Prifungstermin im Wintersemester bis zum 30. April des Jahres, in dem das Wintersemes-
ter endet,
e fUr den Prufungstermin im Sommersemester bis zum 31. Oktober desselben Jahres

unter Angabe von Grinden schriftlich geltend gemacht werden. Bei Verstreichen der Frist kann sich
der/die Studierende nicht mehr auf den Mangel berufen (Ausschlussfrist).
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Il. Regelungen zum Studienverlauf

§ 11 Priifungen im Studienverlauf

(1) Im Studiengang Wirtschaftspsychologie (B.Sc.) sollen folgende Priifungen in den jeweils angegebe-
nen Semestern abgelegt werden, die nach MaBgabe des § 15 Abs. 3 mit Noten bewertet werden.

Semester | Modul Priifungen

1 Grundlagen der Psychologie 1 e Allgemeine Psychologie 1 und Sozialpsycholo-
gie 1

1 Grundlagen der Psychologie 2 e Entwicklungspsychologie und Differentielle
Psychologie 1

1 Methodenlehre 1 e Wirtschaftsmathematik und Forschungsme-
thoden

1 Wirtschaftswissenschaften 1 e Grundlagen der BWL und Grundlagen des
Marketings und Einfihrung in das internatio-
nale Management

1 Wirtschaftswissenschaften 2 e Grundlagen der Organisation und Grundlagen
der Personalwirtschaft

2 Grundlagen der Psychologie 3 e Allgemeine Psychologie 2 und Sozialpsycholo-
gie 2 und Differentielle Psychologie 2

2 Methodenlehre 2 e Statistik 1 und Testtheorie & Diagnostik

3 Wirtschaftspsychologie 1 e Markt-, Werbe- & Konsumpsychologie und Fi-
nanzpsychologie

3 Wirtschaftspsychologie 2 e Arbeits- & Organisationspsychologie und Per-
sonalpsychologie

3 Methodenlehre 3 e Statistik 2

3 Wirtschaftswissenschaften 3 e Ethik und Arbeitsrecht und Handels-, Gesell-
schafts- & Marketingrecht

4 Wirtschaftspsychologie 3: e Ausgewadhltes Schwerpunktfach aus dem Be-

Schwerpunktfach reich Wirtschaftspsychologie

4 Wirtschaftswissenschaften 4 e Rechnungswesen und Finanzmanagement

5 Methodenlehre 4 e Vertiefung Diagnostik und Evaluation

5 Wirtschaftswissenschaften 5: e Ausgewadhltes Schwerpunktfach aus dem Be-

Schwerpunktfach reich Wirtschaftswissenschaften
7 Bachelorarbeit e Bachelorarbeit

Die Studierenden kénnen das wirtschaftswissenschaftliche Schwerpunktfach grundsatzlich an beiden
Campus des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften der Hochschule (Rheinbach und Sankt Augustin)
belegen. Der Fachbereichsrat des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften legt den Katalog der zur
Wahl stehenden Schwerpunktfacher jeweils am Ende des vorausgehenden Semesters fest.

Melden sich weniger als 10 Studierende fur ein Schwerpunktfach an, so wird dieses Schwerpunktfach
in dem jeweiligen Semester in der Regel nicht angeboten. Die betroffenen Studierenden kénnen in
diesem Fall nachtraglich ein anderes Fach aus dem vom Fachbereichsrat beschlossenen Katalog bele-
gen. BeschlieB3t der Fachbereichsrat, ein Schwerpunktfach zukinftig nicht mehr anzubieten, so werden
Prafungen in diesem Fach nur noch vier Semester nach dem letztmaligen Angebot der diesbeziglichen
Lehrveranstaltung angeboten. Dabei zahlt das Semester, in dem die Veranstaltung angeboten wurde,
mit.
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(2) Im Studiengang Wirtschaftspsychologie (B.Sc.) sollen folgende Priifungen in den jeweils angegebe-
nen Semestern abgelegt werden, die nach MalBgabe des § 15 Abs. 4 mit ,bestanden” oder ,nicht
bestanden” bewertet werden:

Semester | Modul Priifungen
2 Wirtschaftspsychologisches e Rhetorik & Prasentation
Grundlagenseminar wissenschaft- | e  Anfertigung schriftlicher Arbeiten
liches Arbeiten
2 Wirtschaftsfremdsprache e Business English
e Intercultural Communication
4 Methodenlehre 3 e SPSS
5 Methodenlehre 5 e Experimentalpsychologisches Praktikum
6 Praxissemester e Praxissemester
7 Wirtschaftspsychologie 4 e Erganzungsfach Psychologie
e Vertiefung Psychologie
7 Wirtschaftspsychologie 5 e Versuchspersonen-Stunden Wirtschaftspsycho-
logie
e Forschungswerkstatt
7 Wirtschaftswissenschaften 6 e Erganzungsfach Wirtschaftswissenschaften
o Vertiefung Wirtschaftswissenschaften

Die Erganzungsfacher sind inhaltlich von Semester zu Semester wechselnde Veranstaltungen zu fur
Studierende der Wirtschaftspsychologie relevanten Themen. Das Angebot wird in jedem Semester
durch Aushang bekannt gegeben. Melden sich weniger als 10 Studierende fir ein Erganzungsfach an,
so wird diese Veranstaltung in dem jeweiligen Semester in der Regel nicht angeboten. Die betroffenen
Studierenden kénnen in diesem Fall nachtraglich ein anderes Erganzungsfach belegen.

(3) Teilnehmer/innen von Kooperationsprojekten zwischen der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg und Schu-
len der Sekundarstufe Il, die ihr Studium zum Wintersemester beginnen, kénnen nach MaB3gabe des
jeweiligen Kooperationsvertrages, zu Beginn ihres ersten Semesters zusatzlich an den Prifungen des
Prafungstermins (vgl. 8 17 Abs. 1) des jeweils vorangegangenen Sommersemesters teilnehmen. Die
Teilnahme an den Prifungen qilt als reguldrer erster Prifungsversuch.

§ 12 Praxissemester

(1) In das Studium ist eine zusammenhangende praktische Tatigkeit von mindestens 20 Wochen und
maximal 27 Wochen integriert (Praxissemester). Das Praxissemester ist grundsatzlich zeitlich zusam-
menhadngend bei einem Unternehmen oder einer sonstigen Institution in der Regel im sechsten Studi-
ensemester mit der im Unternehmen Ublichen Wochenarbeitszeit eines Vollzeitbeschaftigten durchzu-
fUhren.

(2) Das Praxissemester soll die Verbindung zwischen Studium und Berufspraxis starken. Die Studieren-
den sollen sich mit der Berufswirklichkeit vertraut machen, durch konkrete Aufgabenstellungen im
Studium erworbene Kenntnisse und Fahigkeiten anwenden sowie die bei der praktischen Tatigkeit
gemachten Erfahrungen beschreiben und auswerten. Neben betriebswirtschaftlichen/wirtschaftspsy-
chologischen Fragestellungen sollen ihnen Anforderungen der Arbeitswelt mit ihren sozialen und éko-
logischen Fragestellungen deutlich werden. Soweit mdéglich, sollen sie unter Anleitung an der Lésung
betriebswirtschaftlicher/ wirtschaftspsychologischer Probleme mitwirken.
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(3) Zum Praxissemester wird zugelassen, wer mindestens vier Fachsemester absolviert und mindestens
70 ECTS aus nach MaBgabe des § 15 Abs. 3 mit Noten bewerteten Prifungen erreicht hat.

(4) Das Praxissemester wird in daflr geeigneten, von der Hochschule anerkannten Unternehmen, Ver-
waltungen oder anderen geeigneten Institutionen (Ausbildungsstellen) im In- oder Ausland durchge-
fahrt. In begriindeten Einzelfallen kann auch die Hochschule selbst Ausbildungsstelle sein.

(5) Zwischen der Ausbildungsstelle und dem/der Studierenden ist ein Praxissemestervertrag abzuschlie-
Ben, der insbesondere die Rechte und Pflichten der Vertragspartner/innen sowie die organisatorische
und fachliche Betreuung festgelegt. Die Verantwortung fir das Zustandekommen eines Praxissemes-
tervertrages liegt bei dem/der Studierenden.

(6) Wahrend des Praxissemesters werden die Studierenden von einer an der Hochschule lehrenden
Person betreut, die dem Kreis des prifungsberechtigten Lehrpersonals angehéren muss.

(7) Eine Bestatigung Uber die erfolgreiche Teilnahme am Praxissemester erfolgt von der fur die Betreu-
ung zustandigen Person nur, wenn

1. ein qualifiziertes Arbeitszeugnis der Ausbildungsstatte Gber die Mitarbeit des/der Studierenden vor-
liegt,

2. der/die Studierende einen von der Ausbildungsstelle gegengezeichneten Bericht mit einem Richt-
wert von 3.000 Wortern Uber die praktische Tatigkeit im Praxissemester angefertigt hat,

3. die praktische Tatigkeit dem Zweck des Praxissemesters entsprochen und der/die Studierende die
ihm/ihr Gbertragenen Arbeiten ausgefihrt hat.

(8) Wird das Praxissemester wegen Krankheit oder wegen anderer Grinde mehr als zwei Wochen
unterbrochen oder verkirzt und wird durch diese Unterbrechung oder Verkirzung der Zweck des
Praxissemesters nicht oder nicht vollstandig erreicht, wird das Praxissemester entsprechend verlangert.
Uber die notwendige Dauer der Verldngerung entscheidet die fiir die Betreuung zustandige Person.
Eine verlangerte Vertragsdauer zum Zweck des Vorlesungsbesuchs ist nur in begrindeten Ausnahme-
fallen auf Antrag beim Prifungsausschuss zuldssig. Nach Beginn des Praxissemesters ist ein Wechsel
der Ausbildungsstelle oder eine Teilung des Praxissemesters nur aus wichtigem Grund (z. B. bei durch
Rechtsvorschriften festgelegter, schutzwirdiger Belange wie der Pflege von Personen, Bestimmungen
des Mutterschutzgesetzes sowie Uber die Elternzeit) mit Zustimmung des/der das Praxissemester be-
treuenden Lehrenden der Hochschule sowie des Prifungsausschusses maglich.

(9) Wird die erfolgreiche Teilnahme am Praxissemester nach der Durchfiihrung des Praxissemesters von
der fiir die Betreuung zustandigen Person nicht gem. Abs. 7 bestatigt, kann das Praxissemester einmal
wiederholt werden.

§ 13 Auslandsstudiensemester

(1) In einem Auslandsstudiensemester sollen die Studierenden internationale Erfahrungen sammeln
und sich mit einschlagigen Studieninhalten an einer auslandischen Hochschule auseinandersetzen. Stu-
dierende kénnen Abschnitte des Studiums, insbesondere das 5., 6. und/oder 7. Fachsemester an einer
auslandischen Hochschule absolvieren.

(2) Bei einem Auslandsstudiensemester im 5. Fachsemester kénnen die Studierenden insbesondere die
Prafungsleistungen dieses Semesters durch Prifungsleistungen an der auslandischen Hochschule er-
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setzen. Es wird empfohlen, dass Gegenstand und Umfang der Prifungsleistungen an der auslandi-
schen Hochschule vor Beginn des/der Studiensemester(s) mit dem Prifungsausschuss ggf. in Abspra-
che mit den jeweiligen Fachdozenten vereinbart werden.

(3) Im 6. Fachsemester haben die Studierenden vorzugsweise die Option, zwischen einem Praxissemes-
ter im In- oder Ausland (§ 12) oder einem Auslandsstudiensemester zu wahlen. Dabei ersetzt das Aus-
landsstudiensemester das Praxissemester. Die Studierenden mussen an der auslandischen Hochschule
Lehrveranstaltungen im Umfang von 30 Leistungspunkten belegen sowie an den dazugehdrigen Pri-
fungen teilnehmen und bestandene Prifungsleistungen im Umfang von mindestens 22 Leistungs-
punkten nachweisen sowie einen Bericht Uber das Auslandsstudiensemester mit einem Richtwert von
3.000 Woértern anfertigen. Das Auslandsstudiensemester kann einmal wiederholt werden, wenn die
fur die Betreuung zustandige Person (§ 12 Abs. 6) die erfolgreiche Teilnahme nicht bestatigt.

(4) Zum Auslandsstudiensemester nach Abs. 3 wird regelmalBig zugelassen, wer mindestens vier Fach-
semester absolviert und Prifungsleistungen in einem Umfang von mind. 70 Leistungspunkten aus den
nach MaBBgabe des § 15 Abs. 3 mit Noten bewerteten Priifungen erreicht hat. Dartber hinaus massen
bei einem Studium im fremdsprachlichen Ausland Sprachkenntnisse in der jeweiligen Lehr- und Stu-
diensprache nachgewiesen werden, die erwarten lassen, dass das Studium erfolgreich absolviert wer-
den kann. Flr das geforderte Niveau gelten die Anforderungen der auslandischen Hochschule bezie-
hungsweise das im Rahmen einer hochschulpartnerlichen Abmachung festgelegte Niveau.

(5) Bei einem Auslandsstudiensemester im 7. Fachsemester kdnnen die Studierenden insbesondere die
Bachelorarbeit anfertigen sowie die weiteren Prifungsleistungen des 7. Fachsemesters durch Pri-
fungsleistungen an der auslandischen Hochschule ersetzen.

(6) In den Fallen der Abs. 2 und 5 werden Prifungsleistungen nach MaBgabe des Hochschulgesetzes
sowie § 8 BPO anerkannt, sofern hinsichtlich der erworbenen Kompetenzen kein wesentlicher Unter-
schied zu den Leistungen besteht, die ersetzt werden. Der Nachweis der Prifungsleistungen setzt in
der Regel die Vorlage eines Notenspiegels der auslandischen Hochschule voraus.
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lll. Regelungen zum Prifungsverfahren

§ 14 Ziel, Umfang, Sprache und Form von Priifungen

(1) In den Prifungen soll festgestellt werden, ob der/die Kandidat/in Inhalt und Methoden der Pri-
fungsfacher in den wesentlichen Zusammenhangen beherrscht und die erworbenen Kenntnisse und
Fahigkeiten selbstandig anwenden kann.

(2) Die Prufungsanforderungen sind auf den Inhalt der Lehrveranstaltungen zu beziehen, die aufgrund
des Studienplans (Teil der Priifungsordnung) fur das betreffende Fach vorgesehen sind. Dabei soll ein
bereits in vorangegangenen Studienabschnitten geprifter Wissensstand nur insoweit festgestellt wer-
den, als das Ziel der Prifung nach Abs. 1 dies erfordert.

(3) Prufungssprachen sind Deutsch und/oder Englisch.
(4) Einzelheiten zur Prifung, wie

e  Prufungsform und Sprache
e Zeit, Ort, Dauer und zur Prifung zugelassene Hilfsmittel

legt der Prifungsausschuss rechtzeitig vorab fest und macht sie bis spatestens zwolf Wochen vor der
Prufung schriftlich bekannt. Die Bekanntmachung durch Aushang und/oder Internet ist ausreichend.
Abweichend von Satz 1 gibt der Prifungsausschuss in den Fallen, in denen als Prifungsform die Um-
setzung und Prasentation einer praktischen Arbeit (Abs. 10) gewahlt wird, die auf Vorschlag des/der
Prufer/s/in festgelegten Termine flr die Erbringung der Prifungsleistungen unter Angabe der Dauer
der Prifung im ersten Viertel der Veranstaltung bekannt. Satz 2 gilt entsprechend.

(5) In schriftlichen Klausurarbeiten soll der/die Kandidat/in nachweisen, dass er/sie in begrenzter Zeit
und mit beschrankten Hilfsmitteln Probleme aus Gebieten des jeweiligen Prifungsfachs mit gelaufigen
Methoden der Fachrichtung erkennen und auf richtigem Wege zu einer Lésung finden kann. Die Klau-
surarbeiten finden unter Aufsicht statt.

(6) In mindlichen Prifungen soll der/die Kandidat/in nachweisen, dass er/sie im Fachgesprach Prob-
leme aus Gebieten des jeweiligen Prifungsfachs mit geldufigen Methoden der Fachrichtung erkennen
und einer Lésung zufihren kann. Mindliche Prifungen kénnen fir jeden Studierenden getrennt oder
fir mehrere Studierende gleichzeitig (Gruppenprifung) durchgefihrt werden. Bei Gruppenprifungen
vervielfacht sich die Prifungsdauer je nach Anzahl der zu prifenden Studierenden. Die wesentlichen
Gegenstande und Ergebnisse der mindlichen Prifung, insbesondere die fur die Benotung maBgebli-
chen Tatsachen, sind in einem Protokoll festzuhalten. Das Ergebnis der Priifung ist dem/der Kandidat/in
im Anschluss an die jeweilige mindliche Prifung bekannt zu geben.

Studierende, die sich zu einem spateren Prifungstermin der gleichen mundlichen Prifung unterziehen
wollen, werden nach MaBgabe der raumlichen Verhaltnisse als Zuhérende zugelassen, sofern nicht
ein/e Kandidat/in bei der Meldung zur mindlichen Prifung widersprochen hat. Die Zulassung erstreckt
sich nicht auf die Beratung und Bekanntgabe des Priifungsergebnisses.

(7) Eine Hausarbeit ist eine selbstdandige, schriftliche Bearbeitung einer fachspezifischen Aufgabenstel-

lung unter Einbeziehung und Auswertung einschldgiger Literatur. Bearbeitungszeit und Umfang wer-
den vom Priifungsausschuss zu Beginn des Semesters festgelegt.
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(8) Ein Referat umfasst zum einen eine eigenstandige schriftliche Ausarbeitung Uber ein Problem des
jeweiligen Fachgebiets unter Einbeziehung und Auswertung einschlagiger Literatur und zum anderen
die Darstellung der Arbeit und Vermittlung ihrer Ergebnisse in einem mundlichen Vortrag.

(9) Das Planspiel soll berufliche Anforderungssituationen unter praxisahnlichen Bedingungen nachstel-
len. Es hat das Ziel, komplexe und berufsrelevante Situationen zu trainieren.

(10) Die Umsetzung und Prasentation einer praktischen Arbeit (z.B. Workshop, Training, Verhandlung
etc.) dient der Feststellung, ob der/die Kandidat/in befahigt ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist eine
praxisorientierte Aufgabe nach wissenschaftlichen und fachpraktischen Methoden selbstandig zu be-
arbeiten und mittels verbaler Kommunikation fachlich angemessen darzustellen. Die fir die Benotung
der Prasentation zur praktischen Arbeit maBgeblichen Tatsachen sind in einem Protokoll festzuhalten.

(11) Prafungen koénnen in elektronischer Kommunikation (Uber digitale Medien) und/oder elektroni-
scher (insbesondere computergestitzter) Form abgenommen und/oder ausgewertet werden (E-Pri-
fungen). Im Falle der Priifung in elektronischer Kommunikation muss auf Seiten des/der Kandidat/en/in
mindestens ein/e Prifer/in oder Beisitzer/in raumlich anwesend sein.

Die Authentizitat und die Integritat der Prifungsergebnisse sind sicherzustellen. Eine automatisiert er-
stellte Bewertung einer Prifungsleistung ist von einem/r Prifer/in zu Gberprifen. § 15 Abs. 2 gilt ent-
sprechend.

Vor der erstmaligen Durchfihrung einer E-Prifung im Studienverlauf findet eine allgemeine Einwei-
sung statt.

Den Kandidat/en/innen ist die Méglichkeit der Einsichtnahme in die computergestitzte Prifung sowie
in das von ihnen erzielte Ergebnis zu gewahren.

Im Ubrigen gelten die jeweiligen Bestimmungen dieser Prifungsordnung weiter.

§ 15 Bewertung von Priifungen

(1) Prufungen sind nach MaBgabe dieser Bestimmung zu bewerten. Die Bewertung muss nachvollzieh-
bar sein. Die Bewertung ist den Studierenden bei mindlichen Priifungen sofort, im Ubrigen in der
Regel jeweils spatestens nach sechs Wochen mitzuteilen. Die Bekanntmachung durch das giiltige elekt-
ronische Studierendeninformationssystem ist ausreichend. Prifender ist in der Regel der/die fir die
Lehrveranstaltung, in der die Studierenden die Priifung erbringen wollen, zustéandige Lehrende. Sind
mehrere Priifende an einer Prifung beteiligt, so bewerten sie die gesamte Prifungsleistung gemein-
sam. Abs. 2 S. 1 bleibt unberthrt.

(2) Prifungen, mit denen ein Studiengang abgeschlossen wird, und Wiederholungsprtfungen, bei
deren endglltigem Nichtbestehen keine Ausgleichsmoglichkeit vorgesehen ist, sind von mindestens
zwei Prifer/inne/n zu bewerten, im Ubrigen gentigt die Bewertung durch eine/n Priifer/in. Fiir mind-
liche Prafungen, die nicht unter Satz 1 fallen, kann der Prifungsausschuss nur eine/n Prifende/n be-
stellen. In diesem Fall muss ein/e sachkundige/r Beisitzer/in hinzugezogen werden; vor der Festsetzung
der Note muss der/die Priifer/in den/die Beisitzer/in anhoren.

(3) Fur die Bewertung der Prifungen sind vorbehaltlich Abs. 4 folgende Noten zu verwenden:

=  sehrgut = eine hervorragende Leistung;

gut = eine Leistung, die erheblich Uber den
durchschnittlichen Anforderungen liegt;

eine Leistung, die durchschnittlichen Anforderungen
entspricht;

1
2

3= befriedigend
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4 = ausreichend = eine Leistung, die trotz ihrer Mangel noch den
Anforderungen geniigt;
5= nicht ausreichend = eine Leistung, die wegen erheblicher Mangel den

Anforderungen nicht mehr gendigt.

Zur weiteren Differenzierung der Bewertung kénnen um 0,3 verminderte oder erhéhte Notenziffern
verwendet werden; die Noten 0,7; 4,3; 4,7 und 5,3 sind ausgeschlossen.

Bei der Bildung von Noten aus Zwischenwerten ergibt sich:

bei einem Zwischenwert bis 1,5 die Note ,,sehr gut”

bei einem Zwischenwert Gber 1,5 bis 2,5  die Note , gut”

bei einem Zwischenwert Gber 2,5bis 3,5 die Note , befriedigend"

bei einem Zwischenwert Uber 3,5 bis 4,0 die Note ,ausreichend”

bei einem Zwischenwert Gber 4,0 die Note , nicht ausreichend".

Hierbei werden Zwischenwerte nur mit der ersten Dezimalstelle bertcksichtigt; alle weiteren Stellen
hinter dem Komma werden ohne Rundung gestrichen.

Eine Prifung ist bestanden, wenn die Prifungsleistung mindestens als , ausreichend” bewertet wor-
den ist. Haben zwei Prifende eine Prifung gem. § 15 Abs. 1 S. 6 gemeinsam bewertet, ergibt sich die
Note bei nicht Ubereinstimmender Bewertung aus dem arithmetischen Mittel der Noten.

Fur die Notenberechnung gilt grundsatzlich folgendes Schema:

Bewertungsschema (max.100 Punkte)

Punktzahl von Punktzahl bis (einschl.) Note
0 49,5 5,0
50 54,5 4,0
55 59,5 3,7
60 64,5 3,3
65 69,5 3,0
70 74,5 2,7
75 79,5 2,3
80 84,5 2,0
85 89,5 1,7
a0 94,5 1,3
95 100 1,0

ab 98 Diploma-
Supplement

Herausragende Leistungen ab 98 Prozent der erreichbaren Punkte flihren zu einer gesonderten Aner-
kennung und Erwdhnung im Diploma-Supplement (§ 26 Abs. 5).

Besteht ein Modul aus mehreren nach § 15 Abs. 3 und/oder Abs. 4 bewerteten Priifungen so wird die
Modulnote als arithmetisches Mittel allein der Noten der nach § 15 Abs. 3 bewerteten Prifungen
gebildet, dabei werden die Noten dieser Prifungen mit den auf diese entfallenden Leistungspunkten
gewichtet.

(4) Abweichend von Abs. 3 kénnen Prifungen auch als , bestanden” bzw. , nicht bestanden” bewertet
werden. Eine Prifung ist in diesem Fall bestanden, wenn der/die Priifende die Leistung mindestens mit
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.trotz einzelner Mangel noch den Anforderungen gentigend” beurteilt. Handelt es sich bei der Lehr-
veranstaltung um eine Exkursion, einen Sprachkurs, ein Praktikum, eine praktische Ubung oder eine
vergleichbare Lehrveranstaltung (z.B. ein Planspiel), ist fr das Bestehen zusatzlich zu Satz 2 erforder-
lich, dass der/die hierfir angemeldete Studierende an mindestens 75 % der Gesamtdauer der Veran-
staltung teilgenommen hat.

(5) Der/die Kandidat/in muss sich auf Verlangen des/der Prifenden oder des/der Aufsichtfihrenden
mit dem Studierendenausweis sowie einem amtlichen Lichtbildausweis ausweisen.

(6) Die Prafungsleistungen kénnen auch in Form von Gruppenarbeiten zugelassen werden, wenn der
zu bewertende Beitrag des/der einzelnen Kandidat/en/in aufgrund von Kriterien, die eine Abgrenzung
ermdglichen, deutlich unterscheidbar und bewertbar ist.

(7) Neben der Note auf der Grundlage der deutschen Notenskala von 1 bis 5 wird im Diploma Supp-
lement auch eine relative Note entsprechend dem ECTS Users’ Guide in der jeweils geltenden Fassung
ausgewiesen.

§ 16 Wiederholung von Priifungen

(1) Eine in ihrer Gesamtheit nicht bestandene Prifung, die nach § 15 Abs. 3 oder § 15 Abs. 4 bewertet
wird, kann zweimal wiederholt werden.

(2) Hat ein/e Kandidat/in eine Prifung im zweiten Prifungsversuch nicht bestanden, kann er/sie auf
Wunsch ein Beratungsgesprach mit einem/r Prifer/in des zweiten Prifungsversuchs vereinbaren.
Zweck des Beratungsgesprachs ist es, mogliche Grinde fur den Misserfolg im Studierverhalten zu er-
forschen und Mdglichkeiten zur Verbesserung aufzuzeigen.

(3) Zur Verbesserung der Note kénnen Studierende Priifungen in ihrer Gesamtheit einmal wiederholen.
Studierende kénnen wahrend ihres Studiums insgesamt drei Verbesserungsversuche absolvieren. Ein
zweiter Verbesserungsversuch in derselben Prifung ist ebenso ausgeschlossen wie ein Verbesserungs-
versuch bei der Bachelorarbeit. Weicht die Note des Verbesserungsversuchs von der Note des ersten
Versuchs ab, so wird das bessere beider Ergebnisse gewertet. Ansonsten kann eine in ihrer Gesamtheit
mindestens als ,,ausreichend” oder , bestanden” bewertete Prifung nicht wiederholt werden.

(4) Die vorlesungsbegleitende Teilpriifung und der abschlieBende Teil einer Prifung bilden jeweils eine
Einheit und sind hinsichtlich des Kompetenzerwerbes aufeinander abgestimmt. Aus diesem Grund
kdnnen Punkte aus vorlesungsbegleitenden Teilprifungen nicht in folgende Semester Ubertragen wer-
den, wenn der/die Studierende nicht am dazugehérenden abschlieBenden Teil dieser Prifung teil-
nimmt. ECTS werden nur vergeben, wenn beide zusammengehdrenden Prifungsteile in demselben
Semester bzw. bei zweisemestrigen Modulen in diesen beiden aufeinander folgenden Semestern ab-
solviert und die Prifung insgesamt mindestens als ,ausreichend” bewertet wurde.

Die Grlnde fur die fehlende Teilnahme am abschlieBenden Teil der Prifung sind irrelevant.

(5) Die Regelung in Abs. 4 gilt nicht fur vorlesungsbegleitende Teilprifungen in Form von Vorleistun-
genim Sinne des § 17 Abs. 1 S. 5 (Tabelle), die nur mit ,bestanden” oder ,nicht bestanden” bewertet
werden. Eine als , bestanden” bewertete Vorleistung bleibt unabhangig davon bestehen, wann der/die
Studierende am abschlieBenden Teil der Prifung teilnimmt.
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§ 17 Regelungen zu Priifungen nach § 15 Abs. 3

(1) Prifungen, die nach § 15 Abs. 3 bewertet werden, kénnen sich aus vorlesungsbegleitenden Teil-
priafungen nach Abs. 2 und einem abschlieBenden Teil am Ende des Semesters nach Abs. 3 zusam-
mensetzen (Prifungsarten). Die Prifungsarten werden vom Prifungsausschuss rechtzeitig vorab fest-
gelegt und den Studierenden spatestens in der ersten Vorlesungswoche bekannt gegeben. Die Be-
kanntmachung durch Aushang und/oder Internet ist ausreichend.

Folgende Kombinationen der Priifungsarten sind zugelassen:

Fall 1: AbschlieBender Teil der Prifung
Falle 2 und 3: Vorlesungsbegleitende Teilprifungen und abschlieBender Teil der Prifung

Fur die verschiedenen Kombinationen gelten folgende Punkte:

. Punkte Fall 1 Punkte Fall 2 Punkte Fall 3
Prifungsart
Vorlesungsbegleitende Teilprifungen — 0/ Vorleistung 25
AbschlieBender Teil der Prifung 100 100 75

Im Fall 2 ist die Vorleistung Zulassungsvoraussetzung fur den abschlieBenden Teil der Prifung. Fur die
Bewertung gilt § 15 Abs. 4 analog.
Im Fall 3 werden die Punkte der einzelnen Prifungsarten addiert.

Der abschlieBende Teil von Prifungen findet in der Regel auBerhalb der Lehrveranstaltungen in der
vorlesungsfreien Zeit statt. FUr den abschlieBenden Teil von Prifungen wird in der Regel am Ende des
Wintersemesters und am Ende des Sommersemesters jeweils ein Prifungstermin angesetzt.

Alle Teilprifungen sind vorlesungsbegleitend.

(2) Fur vorlesungsbegleitende Teilprifungen sind folgende Prifungsformen moglich:

e Hausarbeit, mit einem Richtwert von 4.000 Woértern fir Einzelarbeiten, bei Gruppenarbeiten das
Vielfache nach Anzahl der Studierenden, es gelten die Regelungen des § 14 Abs. 7.

e Referat inklusive Fallstudien und Projektarbeiten, mit einem Richtwert von 20 — 45 Minuten fir
den mindlichen Vortrag bei Einzelarbeiten, bei Gruppenarbeiten das Vielfache nach Anzahl der
Studierenden. Fir die schriftliche Ausarbeitung gilt in Abhangigkeit von der Dauer des mindlichen
Vortrags ein Richtwert von 1.000 (bei 45 Minuten mindlichem Vortrag) — 3.000 (bei 20 Minuten
mundlichem Vortrag) Wértern fur Einzelarbeiten, bei Gruppenarbeiten das Vielfache nach Anzahl
der Studierenden, es gelten die Regelungen des § 14 Abs. 8.

e Planspiel mit einer mindlichen Prifung von 15 Minuten, es gelten die Regelungen des § 14 Abs.
9.

e zwei schriftliche Tests, mit einem Richtwert von 15 Minuten pro Semester, von denen der bessere
in die Bewertung der Priifung eingeht.

e mindliche Prifung, mit einem Richtwert fir die Prifungsdauer bei mindlichen Einzelprifungen
von mindestens 15 bis maximal 45 Minuten, es gelten die Regelungen des § 14 Abs. 6.

Die Organisation von vorlesungsbegleitenden Teilprifungen obliegt den Lehrenden. Teilprifungen
werden in der Regel von einem/r Prifer/in bewertet. Prifende sind die jeweiligen Lehrenden, bei denen
die Veranstaltung besucht wird. Eine férmliche Zulassung findet nicht statt; die Vorschriften Gber Ver-
saumnisse und Rucktritt (§ 9 Abs. 1 und 2) finden keine Anwendung.

(3) FUr den abschlieBenden Teil einer Prifung sind folgende Prifungsformen maoglich:
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e schriftliche Klausurarbeit, mit einer Zeitdauer von mindestens einer, maximal zwei, in den Schwer-
punktfachern von mindestens zwei, maximal drei Zeitstunden, es gelten die Regelungen des § 14
Abs. 5.

e mundliche Prifung, mit einem Richtwert fir die Prifungsdauer bei mundlichen Einzelprifungen
von mindestens 15 bis maximal 45 Minuten, es gelten die Regelungen des § 14 Abs. 6.

e Hausarbeit inklusive einer fakultativen mindlichen Prifung. Dabei betréagt der Umfang der Haus-
arbeit ca. 8.000 Worter fir Einzelarbeiten, bei Gruppenarbeiten das Vielfache nach Anzahl der
Studierenden. Es gelten die Regelungen des § 14 Abs. 7, fur die mindliche Prifung gelten die
Regelungen des § 14 Abs. 6. Die Hausarbeit wird im Semesterverlauf, die mindliche Prifung
innerhalb des jeweiligen Prifungszeitraumes absolviert. Die Endnote des abschlieBenden Teils der
Prufung ergibt sich im Falle einer Hausarbeit inklusive mindlicher Prifung je zur Halfte aus dem
Ergebnis der schriftlichen Leistung und der miindlichen Priafung.

e Umsetzung und Prasentation einer praktischen Arbeit (z.B. Workshop, Training, Verhandlung etc.)
einschlieBlich aller fir die Umsetzung erforderlichen Materialien (z.B. Flipcharts, Leitfaden, Hand-
outs, Podcasts, Videos) inklusive einer fakultativen schriftlichen Ausarbeitung. Dabei betragt die
Prifungsdauer fur die mundliche Prasentation mindestens 60 Minuten und maximal 120 Minuten
bei Einzelarbeiten, bei Gruppenarbeiten das Vielfache nach Anzahl der Studierenden. Es gelten
die Regelungen des § 14 Abs. 10. Fir die schriftliche Ausarbeitung gilt in Abhangigkeit von der
Dauer der mindlichen Prasentation ein Richtwert von 4.000 (bei 60 Minuten mundlicher Prasen-
tation) — 2.000 (bei 120 Minuten mundlicher Prasentation) Wértern fir Einzelarbeiten, bei Grup-
penarbeiten das Vielfache nach Anzahl der Studierenden.

(4) Der Antrag auf Zulassung zum abschlieBenden Teil einer Prifung ist bis zu dem vom Priifungsaus-
schuss festgesetzten Termin an den Prifungsausschuss zu richten. Die Antragstellung erfolgt elektro-
nisch Uber das Internet. Der Antrag kann flr mehrere Prifungen gleichzeitig gestellt werden, wenn
diese zum gleichen Prifungstermin stattfinden sollen. Sollte ein Antrag auf Zulassung zum abschlie-
Benden Teil einer Prifung in elektronischer Form Gber das Internet aufgrund von der Hochschule zu
verantwortender technischer Stérungen nicht moglich sein, muss der/die Studierende unverzUglich,
spatestens bis zum Ablauf der Anmeldefrist (Ausschlussfrist) den Prifungsausschuss hierauf schriftlich
oder in elektronischer Form hinweisen.

Die im Zulassungsantrag genannten Schwerpunktfécher, in denen die Studierenden die Priifung able-
gen wollen, sind mit der Antragstellung verbindlich festgelegt. Ein Wechsel des Schwerpunktfaches ist
nach Ablauf der Abmeldefrist gemaB Abs. 5 nicht mehr mdaglich.

Eine Anmeldung nach Ablauf der Anmeldefrist kann nur aus wichtigem Grund mit Zustimmung des
Prifungsausschusses erfolgen. Der Priifungsausschuss kann in den Fallen der nachtraglichen Zulassung
eine nachtragliche Abmeldung (Abs. 5) ausschlieBen.

Bei Antragen auf Zulassung zum abschlieBenden Teil einer Prifung mussen dem Prifungsausschuss
vorliegen:

1. die Nachweise Uber die genannten Zulassungsvoraussetzungen,

2. eine Erklarung Uber bisherige Versuche zur Ablegung entsprechender Priifungen sowie Uber bishe-
rige Versuche zur Ablegung einer Abschlusspriifung und gegebenenfalls einer Vor- und Zwischen-
prifung im gleichen oder in einem vergleichbaren Studiengang,

3. sofern es sich um eine mindliche Prifung handelt, eine Erklarung dariber, ob bei der Prifung einer
Zulassung von Zuhorer/inne/n widersprochen wird.

Uber die Zulassung zur Prifung entscheidet der Prifungsausschuss. Der Priifungsausschuss gibt die

zum abschlieBenden Teil einer Prifung zugelassenen Studierenden rechtzeitig, das heif3t in der Regel
mindestens zwei Wochen vor dem abschlieBenden Teil der Prifung gemaB Abs. 1, bekannt.
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(5) Ein Antrag auf Zulassung zum abschlieBenden Teil einer Prifung kann ohne Anrechnung auf die
Zahl der mdéglichen Prifungsversuche elektronisch Uber das Internet beim Priifungsausschuss bis sie-
ben Tage vor dem festgesetzten Termin der Prifung zurickgenommen werden (Abmeldung). Abs. 4
S. 4 gilt entsprechend.

(6) Die Bekanntgabe der Zulassung zu einer Prifung erfolgt Uber das gultige elektronische Studieren-
deninformationssystem. Der/die Studierende muss sich durch Einsicht in das Studierendeninformati-
onssystem Uber die erfolgte Zulassung informieren und davon tberzeugen, dass die Anmeldung bzw.
ggf. seine/ihre Abmeldung korrekt vermerkt sind. Nur Studierende, die als zugelassen vermerkt sind,
kédnnen an der Prifung teilnehmen.

§ 18 Regelungen zu Priifungen nach § 15 Abs. 4

(1) Eine formliche Zulassung zur Erbringung findet nicht statt. Der/die Kandidat/in muss sich zu einem
von dem/der Lehrenden zu Semesterbeginn bekannt gegebenen Termin verbindlich durch Unterschrift
in einer Teilnehmerliste oder elektronisch Gber das Internet anmelden. Diese Anmeldung ist Voraus-
setzung far die Teilnahme. Die Vorschriften tGber Versaumnisse und Rucktritt (§ 9 Abs. 1 und 2) gelten
entsprechend.

(2) Es sind insbesondere folgende Prifungsformen maoglich:

e Teilnahme an mindestens 75 % der Gesamtdauer einer Lehrveranstaltung, sofern es sich bei der
Lehrveranstaltung um eine Exkursion, einen Sprachkurs, ein Praktikum, eine praktische Ubung
oder eine vergleichbare Lehrveranstaltung (z.B. ein Planspiel) handelt.

e schriftliche Klausurarbeit, mit einer Dauer von einer Zeitstunde, es gelten die Regelungen des §
14 Abs. 5.

e mundliche Prifung, mit einem Richtwert fir die Prifungsdauer bei mindlichen Einzelprifungen
von mindestens 15 bis maximal 45 Minuten, es gelten die Regelungen des § 14 Abs. 6.

e Hausarbeit, mit einem Richtwert von 4.000 Wortern fur Einzelarbeiten, bei Gruppenarbeiten das
Vielfache nach Anzahl der Studierenden, es gelten die Regelungen des § 14 Abs. 7.

e Referat inklusive Fallstudien, praktischer Ubungen und Projektarbeiten, mit einem Richtwert von
20 — 45 Minuten fur den mindlichen Vortrag bei Einzelarbeiten, bei Gruppenarbeiten das Vielfa-
che nach Anzahl der Studierenden. Fur die schriftliche Ausarbeitung gilt in Abhangigkeit von der
Dauer des mundlichen Vortrags ein Richtwert von 1.000 (bei 45 Minuten mindlichem Vortrag) —
3.000 (bei 20 Minuten mindlichem Vortrag) Wértern fur Einzelarbeiten, bei Gruppenarbeiten das
Vielfache nach Anzahl der Studierenden, es gelten die Regelungen des § 14 Abs. 8.

e  Planspiel mit einer mindlichen Prifung von 15 Minuten, es gelten die Regelungen des § 14 Abs.
9.

e Entwicklung, Umsetzung und Auswertung empirischer Untersuchungen einschlieBlich einer
schriftlichen Ausarbeitung. Umfang und Form der Ausarbeitung werden von dem/der Prifer/in
festgelegt.
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IV. Bachelorarbeit

§ 19 Zweck der Bachelorarbeit, Thema, Priiferinnen und Priifer

(1) Die Bachelorarbeit ist eine schriftliche Hausarbeit Gber ein abgegrenztes Problem. Sie soll zeigen,
dass der/die Kandidat/in befahigt ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist eine praxisorientierte Aufgabe
aus dem Fachgebiet sowohl in ihren fachlichen Einzelheiten als auch in den fachibergreifenden Zu-
sammenhangen nach wissenschaftlichen und fachpraktischen Methoden selbstandig zu bearbeiten.
Die Bachelorarbeit kann in Deutsch, Englisch oder einer anderen von den Prifenden akzeptierten Spra-
che abgefasst werden.

(2) Die Bachelorarbeit kann von jedem/r Lehrenden, der/die gemaB3 § 7 Abs. 1 zur Prifung bestellt
werden kann, ausgegeben und betreut werden. Dem/der Kandidat/in ist Gelegenheit zu geben, Vor-
schlage fur Themenbereich und Prifer/innen der Bachelorarbeit zu machen.

(3) Auf Antrag des/der Kandidat/in kann der Prifungsausschuss auch eine/n Honorarprofessor/in, mit
entsprechenden Aufgaben betraute Lehrbeauftragte sowie in der beruflichen Praxis und Ausbildung
erfahrene Personen unter Beachtung von § 7 Abs. 1 zum/zur Betreuer/in bestellen. In diesem Fall muss
der/die Zweitgutachter/in ein/e hauptamtlich lehrende/r Professor/in des Fachbereiches sein. Die Ba-
chelorarbeit darf mit Zustimmung des Prifungsausschusses in einer Einrichtung auBerhalb der Hoch-
schule angefertigt werden, wenn sie dort ausreichend betreut werden kann.

(4) Auf Antrag sorgt der/die Vorsitzende des Prifungsausschusses dafir, dass der/die Antragsteller/in
rechtzeitig ein Thema fUr die Bachelorarbeit erhalt. Der Prifungsausschuss achtet dabei darauf, dass
die Prifungsverpflichtungen maoglichst gleichmalBig auf die Prifer/innen verteilt werden.

(5) Die Bachelorarbeit kann auch in Form einer Gruppenarbeit zugelassen werden, wenn der als Pri-
fungsleistung zu bewertende Beitrag des/der einzelnen Kandidat/en/in aufgrund der Angabe von Ab-
schnitten, Seitenzahlen oder anderen Kriterien, die eine Abgrenzung ermdglichen, deutlich unter-
scheidbar und bewertbar ist und die Anforderungen nach Abs. 1 erfdllt.

§ 20 Zulassung zur Bachelorarbeit

(1) Zur Bachelorarbeit wird zugelassen, wer 140 ECTS — Punkte aus den Prifungsleistungen des 1. bis
einschlieBlich des 5. Semesters nach demin § 11 Abs. 1 und 2 und im Anhang dieser Priifungsordnung
aufgefuhrten Studienverlaufsplan erzielt hat.

(2) Der Antrag auf Zulassung ist elektronisch Uber das Internet oder schriftlich an den/die Vorsitzende/n
des Prifungsausschusses zu richten. Dem Antrag sind folgende Unterlagen beizufligen, sofern nicht
bereits friiher vorgelegt:

1. eine Erklarung dartber, welche Priifenden zur Betreuung der Bachelorarbeit bereit sind,
2. die Angabe des Themengebietes der Bachelorarbeit, das der/die Prifer/in ausgeben will,
3. eine Erklarung Uber bisherige Versuche zur Bearbeitung einer Bachelorarbeit.

(3) Der Antrag auf Zulassung kann schriftlich bis zur Bekanntgabe der Entscheidung tber den Antrag

auf Zulassung ohne Begriindung und ohne Anrechnung auf die Zahl der moglichen Prifungsversuche
zurtickgenommen werden.
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(4) Uber die Zulassung entscheidet der Prifungsausschuss. Die Zulassung ist zu versagen, wenn die in
Abs. 1 genannten Voraussetzungen nicht erfiillt sind oder die Unterlagen unvollstandig sind.

§ 21 Ausgabe und Bearbeitung der Bachelorarbeit

(1) Die Ausgabe des Themas der Bachelorarbeit erfolgt Giber den/die Vorsitzende/n des Prifungsaus-
schusses oder den/die stellvertretende/n Vorsitzende/n des Prifungsausschusses. Als Zeitpunkt der
Ausgabe gilt der Tag, an dem er/sie das von dem/der Betreuer/in der Bachelorarbeit gestellte Thema
sowie die Prufer/innen dem/der Kandidat/in bekannt gibt; der Zeitpunkt ist aktenkundig zu machen.

(2) Die Bearbeitungszeit (Zeitraum von der Ausgabe bis zur Abgabe der Bachelorarbeit) betragt drei
Monate.

Bei einer Bachelorarbeit mit empirischem Charakter kann die Bearbeitungszeit auf Antrag um einen
Monat verlangert werden. Ob es sich bei der Bachelorarbeit um ein empirisches Thema handelt, ent-
scheidet der/die Vorsitzende des Prifungsausschusses nach Anhérung des/der fir die Bachelorarbeit
bestellten Prufer/s/in.

Das Thema und die Aufgabenstellung missen so beschaffen sein, dass die Bachelorarbeit innerhalb
der vorgesehenen Frist abgeschlossen werden kann.

Davon unabhangig kann der Prifungsausschuss ausnahmsweise auf einen vor Ablauf der Frist gestell-
ten begrindeten Antrag die Bearbeitungszeit um bis zu einen Monat verlangern. Der/die Betreuer/in
der Arbeit soll zu dem Antrag gehdért werden. Bei einer Fristverlangerung im Krankheitsfalle muss dem
Antrag ein Attest nach MalBgabe von § 9 Abs. 2 beigefiigt werden. Dauert die Erkrankung langer als
einen Monat, kann das Thema der Bachelorarbeit zurtickgegeben werden.

(3) Der Richtwert fur den Umfang der Bachelorarbeit betragt 15.000 - 17.500 Worter in der jeweiligen
vom Prifungsausschuss festgelegten Form.

(4) Das Thema der Bachelorarbeit kann nur einmal und nur innerhalb der ersten drei Wochen der
Bearbeitungszeit ohne Angabe von Grinden zurlickgegeben werden. Im Fall der Wiederholung ist die
Ruckgabe nur zulassig, wenn der/die Kandidat/in bei der Anfertigung der ersten Bachelorarbeit von
dieser Moglichkeit keinen Gebrauch gemacht hat.

§ 22 Abgabe und Bewertung der Bachelorarbeit, Wiederholung

(1) Die Bachelorarbeit ist fristgemal in zwei gedruckten und gebundenen Exemplaren sowie in drei-
facher digitaler Form bei dem/der Vorsitzenden des Prifungsausschusses einzureichen. Die digitale
Version (z.B. auf CD-ROM) der Arbeit ist in allgemein lesbaren Dateiformaten (z.B. txt, doc, rtf oder
pdf, jeweils ohne Zugriffsschutz) beizufligen. Der Zeitpunkt der Abgabe ist aktenkundig zu machen;
bei der Zustellung der Arbeit durch die Post ist der Zeitpunkt der Einlieferung bei der Post maB3gebend.
Bei der Abgabe der Bachelorarbeit hat der/die Kandidat/in schriftlich zu versichern, dass er/sie die Ar-
beit selbstandig angefertigt und keine anderen als die angegebenen und bei Zitaten kenntlich gemach-
ten Quellen und Hilfsmittel benutzt hat. Darlber hinaus muss er/sie versichern, dass keine sachliche
Ubereinstimmung mit der im Rahmen eines vorausgegangenen Studiums angefertigten Abschlussar-
beit besteht.
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(2) Die Bachelorarbeit ist von zwei Priifenden zu bewerten. Eine/r von ihnen soll die Arbeit betreut
haben. Der/die zweite Prifende wird vom Prifungsausschuss bestimmt; die Studierenden haben ein
Vorschlagsrecht. In den Fallen des § 19 Abs. 3 muss der/die zweite Prifer/in hauptamtlich lehrende/r
Professor/in des Fachbereichs sein.

Bei nicht Gbereinstimmender Bewertung durch die Prifenden wird die Note der Bachelorarbeit aus
dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen gebildet, wenn beide Prifer/innen die Bachelorar-
beit mindestens mit ,ausreichend” bewertet haben und die Differenz der beiden Noten weniger als
2,0 betragt.

Hat ein/e Prufer/in die Arbeit als nicht bestanden gewertet und/oder betragt die Differenz der Beno-
tung 2,0 oder mehr, wird vom Prifungsausschuss ein/e dritte/r Prifer/in bestimmt. In diesem Fall ergibt
sich die Note aus dem arithmetischen Mittel der beiden besseren Einzelbewertungen. Die Bachelorar-
beit kann jedoch nur dann als ,ausreichend” (4,0) oder besser bewertet werden, wenn mindestens
zwei der Noten ,ausreichend” (4,0) oder besser sind.

Alle Bewertungen sind schriftlich zu begrtinden.

(3) Die Bachelorarbeit kann einmal wiederholt werden. Eine mit mindestens als , ausreichend” bewer-
tete Bachelorarbeit kann nicht wiederholt werden.

§ 23 (Nicht belegt)

§ 24 Zusatzfacher

Studierende kénnen neben den in dieser Priifungsordnung festgelegten Schwerpunktfachern und Er-
ganzungsfachern je ein weiteres Schwerpunktfach bzw. Ergdnzungsfach belegen und Prifungen ab-
legen, die jedoch nicht in die Bachelorprifung eingehen. Auf Antrag des/der Studierenden werden
Uber diese Prifungen Bescheinigungen vom Fachbereich ausgestellt. Die Studierenden kénnen die
Belegung nach Ende der reguldren Anmeldefrist fir die entsprechenden Facher beantragen. Uber die
Belegung ist im Rahmen der verfligbaren Kapazitaten zu entscheiden.
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V. Ergebnis der Bachelorpriifung

§ 25 Ergebnis der Bachelorpriifung

(1) Die Bachelorprifung ist bestanden, wenn alle Prifungen und die Bachelorarbeit jeweils mindestens
als ,ausreichend” (4,0) bzw. ,bestanden” bewertet wurden.

(2) Die Bachelorprtfung ist nicht bestanden, wenn eine der in Abs. 1 genannten Prifungen endgultig
als ,nicht ausreichend” bzw. ,nicht bestanden” bewertet worden ist. Uber die nicht bestandene Ba-
chelorprtfung oder Uber den Verlust des Prifungsanspruchs wird ein Bescheid erteilt, der mit einer
Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen ist.

Auf Antrag stellt der/die Vorsitzende des Priifungsausschusses eine Bescheinigung aus, die die erbrach-
ten Prifungen und deren Benotung sowie die zur Bachelorpriifung noch fehlenden Prifungsleistun-
gen enthalt. Aus der Bescheinigung muss hervorgehen, dass der/die Kandidat/in die Bachelorprifung
endgdltig nicht bestanden oder seinen/ihren Prifungsanspruch verloren hat.

§ 26 Zeugnis, Urkunde und Diploma-Supplement, Gesamtnote
(1) Das Uber die bestandene Bachelorprifung auszustellende Zeugnis enthalt die Leistungspunkte ei-
nes Faches, die Bewertung der Prifungen und der Bachelorarbeit, das Thema der Bachelorarbeit sowie

die Gesamtnote der Bachelorprifung.

(2) Die Gesamtnote der Bachelorprifung wird als arithmetisches Mittel der Noten allein der nach § 15
Abs. 3 bewerteten Prifungen gebildet. Dabei gelten folgende Gewichtungsfaktoren:

e Note der Bachelorarbeit 20 %

e die Modulnoten der Priifungen, die gemal3 §15 Abs. 3 bewertet werden, 80 %
davon entfallen auf jedes Schwerpunktfach 10 %, insgesamt 20 %
auf jede Modulprifung mit 11 ECTS-Punkten 6 %, insgesamt 6 %
auf jede Modulprifung mit 8-9 ECTS-Punkten 5 %, insgesamt 30 %
auf jede Modulprifung mit 6 ECTS-Punkten 4 %, insgesamt 24 %

(3) Das Zeugnis Uber die bestandene Bachelorprifung wird unverztglich, méglichst innerhalb von vier
Wochen nach Abschluss der letzten Prifungsleistung, ausgestellt. Es ist von dem/der Dekan/in oder
dem/der Prodekan/in und dem/der Vorsitzenden des Priifungsausschusses oder dem/der stellvertreten-
den Prifungsausschussvorsitzenden zu unterzeichnen und tragt das Datum des Tages, an dem die
letzte Prifungsleistung erbracht worden ist.

(4) Zusammen mit dem Zeugnis und mit seinem Datum wird dem/der Kandidat/in eine Bachelorur-
kunde ausgehadndigt. Darin wird die Verleihung des akademischen Bachelorgrades beurkundet. Die
Urkunde wird von dem/der Dekan/in oder dem/der Prodekan/in und von dem/der Vorsitzenden des
Prifungsausschusses oder dem/der stellvertretenden Prifungsausschussvorsitzenden unterzeichnet
und mit dem Siegel der Hochschule versehen.

(5) Das Diploma-Supplement soll Uber die Anzahl der mit exzellenten Leistungen abgeschlossenen Pri-
fungen informieren, die nach § 15 Abs. 3 bewertet wurden. Das Diploma-Supplement wird von
dem/der Dekan/in oder dem/der Prodekan/in und von dem/der Vorsitzenden des Priifungsausschusses
oder dem/der stellvertretenden Prifungsausschussvorsitzenden unterzeichnet und dem/der Kandi-
dat/in ausgehandigt.
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VI. Schlussbestimmungen

§ 27 Einsicht in die Priifungsakten

Studierende kénnen nach Bekanntgabe der jeweiligen Prifungsleistung die Einsichtnahme in die je-
weiligen Prifungsunterlagen bei dem/der Prifungsausschussvorsitzenden beantragen. Der Prifungs-
ausschuss legt Zeit und Ort des Einsichtstermins fest. Im Rahmen der Einsichtnahme ist es den Studie-
renden gestattet, eine Kopie oder sonstige originalgetreue Reproduktion der Prifungsakte zu fertigen.

§ 28 Ungiiltigkeit von Priifungen, Aberkennung des Bachelorgrades

(1) Hat der/die Kandidat/in bei einer Prifung getauscht und wird diese Tatsache erst im Nachhinein
bekannt, so kann der Prifungsausschuss nachtrdglich die Noten fur diejenigen Prifungsleistungen, bei
deren Erbringung der/die Kandidat/in getauscht hat, entsprechend berichtigen. Wird die Tauschung
nach Aushadndigung des Zeugnisses bekannt, so kann der Prifungsausschuss die Bachelorprifung
ganz oder teilweise fur nicht bestanden erklaren.

(2) Waren die Voraussetzungen fur die Zulassung zu einer Prifung nicht erfllt, ohne dass der/die
Kandidat/in hierlber tauschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach Aushandigung des Zeugnisses
bekannt, wird dieser Mangel durch das Bestehen der Prifung geheilt. Hat der/die Kandidat/in die Zu-
lassung vorsatzlich zu Unrecht erwirkt, entscheidet der Priifungsausschuss unter Beachtung des Ver-
waltungsverfahrensgesetzes fur das Land Nordrhein-Westfalen Gber die Rechtsfolgen.

(3) Das unrichtige Prifungszeugnis ist einzuziehen und gegebenenfalls neu zu erteilen. Eine Entschei-
dung nach Abs. 1 und Abs. 2 S. 2 ist nach einer Frist von finf Jahren nach Ausstellung des Priifungs-
zeugnisses ausgeschlossen.

§ 29 Inkrafttreten und Veréffentlichung, Ubergangsregelung

(1) Diese Prifungsordnung wird in den Amtlichen Bekanntmachungen der Hochschule Bonn-Rhein-
Sieg (Verkiindungsblatt) veroffentlicht. Sie gilt ab dem Tag nach ihrer Veréffentlichung fur alle Studie-
renden, die sich ab dem Wintersemester 2021/2022 im Studiengang Wirtschaftspsychologie (B.Sc.)
der Hochschule einschreiben.

(2) Wird diese Prifungsordnung durch eine nachfolgende ersetzt oder der Studiengang eingestellt, so
werden Prifungen bis zum vierten Semester nach dem Semester, in dem die der Prifung zugeordnete
Lehrveranstaltung letztmalig angeboten wurde, angeboten. Dabei zahlt das Semester, in dem die Ver-
anstaltung letztmalig angeboten wurde, mit. Das Nahere kann in einer gesonderten Ordnung geregelt
werden.
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Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fachbereichsrates des Fachbereichs Wirtschaftswissen-
schaften am 19.05.2022.

Rheinbach, 19.05.2022

Der Dekan

des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg
Prof. Dr. Peter Muck
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Anhang 1: Empfohlener Studienverlaufsplan

SW s LE- .
Sem. [ Modul CcpP S Lehreinheiten (LE) SWS Priifung
: Allgemeine Psychologie 1 3
1 Grundlagen der Psychologie 1| 6 5 Sozialpsychologie | > § 15 Abs. 3
. Entwicklungspsychologie 3
1 | Psychol 2| 6 5 , , , 15 Abs. 3
Grundlagen der Psychologie Differentielle Psychologie 1 2 5 bs
1 Methodenlehre 1 6 | 5 prtschaftsmathematik 2§15 Abs. 3
Forschungsmethoden 3
Grundlagen der BWL 2
1 Wirtschaftswissenschaften 1 6 5 G.rur.\dlagen.des Marketlngs 2 § 15 Abs. 3
Einfihrung in das internationale 1
Management
1 Wirtschaftswissenschaften 2 6 5 Grundlagen der Organisation 2 § 15 Abs. 3
Grundlagen der Personalwirtschaft | 3
Wirtschaftspsychologisches Rhetorik & Prasentation 2 |§815Abs. 4
2 Grundlagenseminar wissen- 6 4 , o .
schaftliches Arbeiten Anfertigung schriftlicher Arbeiten 2 |§815Abs. 4
Allgemeine Psychologie 2 3
2 Grundlagen der Psychologie 3| 8 7 | Sozialpsychologie 2 2 |§815Abs. 3
Differentielle Psychologie 2 2
Statistik 1 4
2 Methodenlehre 2 11 7 Testtheorie & Diagnostik 3 § 15 Abs. 3
: Business English 2 |§815Abs. 4
2 Wirtschaftsiremdsprache > 4 Intercultural Communication 2 |815Abs. 4
Markt-, Werbe- & Konsumpsycho- 3
3 Wirtschaftspsychologie 1 8 6 |logie § 15 Abs. 3
Finanzpsychologie 3
Arbeits- & Organisationspsycholo- 4
3 Wirtschaftspsychologie 2 9 7 |gie § 15 Abs. 3
Personalpsychologie 3
Statistik 2 3 |§815Abs. 3
3 & 4 | Methodenlehre 3 9 6 PSS 3 1515 Abs. 4
Ethik 2
3 Wirtschaftswissenschaften 3 8 6 Arbeitsrecht 2 § 15 Abs. 3
Handels-, Gesellschafts- & Marke- 5
tingrecht
. o Ausgewahltes Schwerpunktfach
4 Wirtschaftspsychologie 3: 18 | 12 |aus dem Bereich Wirtschaftspsy- 12 |§ 15 Abs. 3
Schwerpunktfach :
chologie
. . Rech 4
4 Wirtschaftswissenschaften 4 8 6 .ec nungswesen § 15 Abs. 3
Finanzmanagement 2
5 Methodenlehre 4 6 4 Ver‘uefgng Diagnostik 2 § 15 Abs. 3
Evaluation 2
5 Methodenlehre 5 6 | 4 Eﬁf;'me”ta'pSyCho'og'SCheS Prak-1 4 1§15 Abs. 4
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SW . . LE- .
Sem. | Modul CcP S Lehreinheiten (LE) SWS Prifung
. , , Ausgewahltes Schwerpunktfach
5 Wirtschaftswissenschaften 5: 18 12- aus dem Bereich Wirtschaftswis- 12-13 |8 15 Abs. 3
Schwerpunktfach 13
senschaften
6 Praxissemester 30 Praxissemester § 15 Abs. 4
. . Ergénzungsfach Psychologie 2 |§15Abs. 4
! Wirtschaftspsychologie 4 6 4 Vertiefung Psychologie 2 |815Abs. 4
Versuchspersonen-Stunden Wirt- § 15 Abs. 4
7 Wirtschaftspsychologie 5 6 3 | schaftspsychologie '
Forschungswerkstatt 3 |§815Abs. 4
7 Bachelorarbeit 12 Bachelorarbeit § 15 Abs. 3
Eé%i?ﬁ;fqgifam Wirtschaftswis- 2 § 15 Abs. 4
7 Wirtschaftswissenschaften 6 6 6 . . .
Vertiefung Wirtschaftswissen-
4 § 15 Abs. 4
schaften
123
Gesamt %1 - :2231
124

Im Rahmen der Studienberatung kénnen die Studierenden auf ihre Anforderung hin einen individuel-
len Studienverlaufsplan erhalten.
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Priifungsform

Bewertung

Priifung

mit differenzierter Note

Bewertung
mit den Noten

(§ 15 Abs. 3) ~bestanden”/"nicht
bestanden”
(§ 15 Abs. 4)
Vorlesungsbegleitende | AbschlieBende
Teilprifung Prifung

Klausurarbeit (Minuten) - 60-120 60
Klausurarbeit im SPF (Minuten) - 120-180 -
Hausarbeit (Worter) 4.000 8.000 4.000
Hausarbeit (zusatzlich mdl. Prafung) - fakultativ -
Umsetzung und Prasentation einer
praktischen Arbeit (Minuten) - 60-120 -
fakultative schriftliche Ausarbeitung - 4.000-2.000 -
(Worter)
Referat mdl. Teil (Minuten) 20-45 - 20-45
Referat schriftl. Teil (Worter) 3.000-1.000 - 3.000-1.000
2 schriftliche Tests (Minuten) je 15 - -
Planspiel ja - ja

ja
empir. Unters. (schriftl. Ausarbeitung) | - - Umfang v. Prufer/in fest-

gelegt
mundliche Prifung (Minuten) 15-45 15-45 15-45
Teilnahme an LV (Anteil) - - mindestens 75 %
Bachelorarbeit (Worter) - 15.000-17.500 -

Anmerkung:

Gruppenarbeiten sind bei folgenden Prifungsformen maéglich:

Hausarbeit, Referat, Planspiel, empirische Untersuchung, Umsetzung und Prasentation einer prak-
tischen Arbeit, mindliche Prifung, Bachelorarbeit.
In diesem Fall ist der in der Tabelle dargestellte Wert mit der Anzahl der Studierenden zu multipli-

zieren.
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O ‘ Hochschule
Bonn-Rhein-Sieg

University of Applied Sciences

Hinweis zur Amtlichen Bekanntmachung 14/2022

Sankt Augustin, den 25.06.2022

Die vorstehende Ordnung wird hiermit amtlich bekannt gemacht.

Es wird darauf hingewiesen, dass gegen diese Ordnung der Hochschule gemalB § 12 Abs. 5
des Gesetzes Uber die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen (HG NRW) die Verlet-
zung von Verfahrens- oder Formvorschriften des Hochschulgesetzes NRW, des Ordnungs-
rechts oder des sonstigen autonomen Rechts der Hochschule nach Ablauf eines Jahres seit
ihrer Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn,

1.
2.

die Ordnung ist nicht ordnungsgemal3 bekannt gemacht worden,
das Prasidium hat den Beschluss des die Ordnung beschlieBenden Gremiums vorher
beanstandet,

. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenlber der Hochschule vorher geriigt und

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den
Mangel ergibt, oder

bei der 6ffentlichen Bekanntmachung der Ordnung ist auf die Rechtsfolge des Ruge-
ausschlusses nicht hingewiesen worden.



	2022_14_Deckblatt_Bachelorprüfungsordnung BPO Wipsy  final
	0x9BF3C42AEE77754A9411FCEAAC41104E_Bachelorprüfungsordnung_BPO_Wipsy_final.pdf
	FB01-Prüfungsordnung - BPO Wipsy B.Sc. 2022-bf14
	Hinweis amtliche Bekanntmachung14




